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Einkommensteuer
Respekt vor dem Subjektsteuerprinzip als Antwort
auf die o#enen Fragen der Realteilung
Prof. Dr. Theodor Siegel, Kleinmachnow
Auch nach dem BFH-Urteil vom 17.09.2015 – III R 49/13 schei-
nen steuerliche Probleme der Realteilung nicht beseitigt zu
sein. In dem Beitrag werden anhand eines Beispiels die unter-
schiedlichen Möglichkeiten einer Abbildung von Realteilun-
gen dargestellt und eine sachgerechte Lösung hinsichtlich der
vomGesetz geforderten Steuerneutralität und der Berücksich-
tigung von Spitzenausgleichsleistungen hergeleitet.

DB1208855 S. 2245

STEUERRECHT

AUFSATZ

Bilanzsteuerrecht
Das neue BMF-Schreiben vom 02.09.2016 zu
Teilwertabschreibungen undWertaufholungen
StB Prof. Dr. Guido Förster, Düsseldorf
Mit Schreiben vom 02.09.2016 hat das BMF seinen Teilwert-
erlass vom 16.07.2014 ersetzt. Erstmals verankert wird die Auf-
fassung, dass die Bagatellgrenze von 5% bei Wertaufholungen
von börsennotierten, börsengehandelten und aktienindex-
basierten Wertpapieren im Anlage- und Umlaufvermögen
nicht anzuwenden ist. Neben einer Darstellung des neuen
Teilwerterlasses werden die durch die Neuerung aufgewor-
fenen Zweifelsfragen analysiert.

DB1216528 S. 2257

Umsatzsteuer
Änderungen der Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers durch das StÄndG 2015
Dipl.-Fw. Ferdinand Huschens, Berlin
Mit Schreiben vom 10.08.2016 hat das BMF den UStAEmit Blick
auf die Gesetzesänderungen durch das StÄndG 2015 ange-
passt. Zum ersten Mal wurde hier für die De"nition der „Bau-
leistung“ nicht nur auf den Bauwerks-, sondern in erster Linie
auf den Grundstücksbegriff abgestellt, sodass sich grund-
legende Änderungen bei der De"nition der unter § 13b UStG
fallenden Bauleistung ergaben, die für die Beteuerungspraxis
bisher nicht hinreichend deutlich waren. Aufgezeigt werden
die für den Rechtsanwender relevanten Klarstellungen.

DB1215975 S. 2263

KOMPAKT

Bilanzsteuerrecht
Konzerninterne immaterielle Wirtschaftsgüter in der
steuerlichen Betriebsprüfung
Kim-Patrick Eckert, Bielefeld

DB1216826 S. 2265

VERWALTUNGSANWEISUNGEN

Einkommensteuer
Steuerliche Konsequenzen einer Tarifumstellung bei
Versicherungen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 EStG
OFD NRW, Kurzinformation ESt vom 15.09.2016

DB1216941 S. 2267

Einkommensteuer/Lohnsteuer
Lohnsteuerliche Behandlung der Berufshaftp!icht-
versicherung von Rechts- und Patentanwälten
SenFin. Berlin, Erlass vom 22.09.2016

DB1216949 S. 2267

Einkommensteuer/Lohnsteuer
Ertragsteuerliche Beurteilung von Betriebsver-
anstaltungen: Betriebsausgabenabzug für Kosten-
bestandteile einer Betriebsveranstaltung
OFD NRW, Kurzinformation ESt vom 21.09.2016

DB1216942 S. 2267

Umsatzsteuer
Umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen
privater Arbeitsvermittler
BMF, Schreiben vom 19.09.2016

DB1216940 S. 2268

ENTSCHEIDUNGEN

Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer
Gesellschafter-Fremd"nanzierung nach § 8a KStG
2002 n.F.
BFH, Urteil vom 07.06.2016 – I R 51/14

DB1217228 S. 2268

Einkommensteuer
Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft
als anscha#ungsnahe Herstellungskosten i.S.v. § 6
Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG
BFH, Urteil vom 14.06.2016 – IX R 15/15

DB1217229 S. 2271

Einkommensteuer
Anscha#ungsnahe Herstellungskosten i.S.v. § 6
Abs. 1 Nr. 1a EStG
BFH, Urteil vom 14.06.2016 – IX R 25/14

DB1217231 S. 2273

Bewertungsgesetz
Bewertung einesmit einem Erbbaurecht belasteten
bebauten Grundstücks für Zwecke der SchenkSt für
2008
BFH, Urteil vom 06.07.2016 – II R 28/13

DB1215784 S. 2277



M3DER BETRIEB Nr. 39 30.09.2016

Inhaltsverzeichniswww.der-betrieb.de

WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ

Datenschutz/Produkthaftung/Haftungsrecht

Logistik 4.0: Rechtliche Rahmenbedingungen
und Herausforderungen der vierten industriellen
Revolution (Teil 1)

RA Dr. Oliver Peltzer / Dipl.-Jur. Anna LenaWülbern,

beide Hamburg
Die Industrie 4.0 ist gekennzeichnet durch die digitale Ver-
netzung der Produktions- und Logistikprozesse. Anlagen,
Maschinen sowie einzelne Produkte haben einen Entwick-
lungsstand erreicht, der es ihnen ermöglicht, kontinuierlich
Daten auszutauschen, ihre Umwelt wahrzunehmen und z.T.
eigenständig auf sich ändernde Umstände zu regagieren. Ob
vollautomatisierte Containerterminals in modernen Hafenan-
lagen, LKW-Platooning oder Transportdrohnen – der Einsatz
von vernetzten, autonom handelnden Produkten und Sys-
temen ist Realität oder wird es in naher Zukunft sein. Damit
stellen sich aber auch neue rechtliche Herausforderungen,
wie z.B. der Schutz von Unternehmens- und Personendaten,
die Zurechnung von Bestellungen oder Anweisungen durch
intelligente Systeme und Haftungsfragen für Fehlfunktionen
künstlicher Intelligenz. Im Folgendenwerden diese Herausfor-
derungen bezogen auf den Bereich Logistik untersucht und
Lösungsvorschläge unterbreitet bzw. aufgezeigt, wo ein Tä-
tigwerden des Gesetzgebers erforderlich ist.

DB1216916 S. 2279

KOMPAKT

Wettbewerbsrecht

Empfehlungs-E-Mails als unzumutbare Belästigung –
Facebook-Funktion „Freunde "nden“

RA Dr. Michael Kie!er / RA Philipp Koehler, München

DB1217138 S. 2284

ENTSCHEIDUNGEN

Aktienrecht

Anforderungen an Mitteilung über Beteiligungser-
werb gem. § 20 AktG gegenüber Aktiengesellschaft

BGH, Urteil vom 05.04.2016 – II ZR 268/14

DB1217247 S. 2286

Kreditsicherungsrecht

Zum Verlust einer ursprünglich gerechtfertigten Ver-
jährungseinrede des Bürgen durch die Verurteilung
des Hauptschuldners

BGH, Urteil vom 14.06.2016 – XI ZR 242/15

DB1216769 S. 2290

Rechtsanwaltsrecht

Fristenkontrolle: Kontrollp!icht beim Kopieren der
anzuwählenden Telefaxnummer des Gerichts

BGH, Beschluss vom 26.07.2016 – VI ZB 58/14

DB1216958 S. 2294

ARBEITSRECHT

AUFSATZ

Arbeitsvertragsrecht/Datenschutz

Arbeitsrechtliche Auswirkungen der
Geheimnisschutzrichtlinie

RA/FAArbR Dr. Alexander Bissels / RAin Dr. Kathrin

Schroeders, LL.M. / RA David Ziegelmayer, alle Köln
Die sog. Geheimnisschutzrichtlinie stellt Unternehmen vor die
Herausforderung, „angemessene Geheimhaltungsmaßnah-
men“ zu tre#en, ohne dass sie hierfür einen entsprechenden
Katalog vorgibt. Es ist aber bereits absehbar, dass arbeits-
rechtliche Maßnahmen hierzu zählen. Welche Konsequenzen
sich aus den europarechtlichen Vorgaben für die Rechte und
P!ichten von Arbeitnehmern ergeben und welche arbeits-
rechtlichen Möglichkeiten Unternehmen zur Sicherung ihrer
Geschäftsgeheimnisse unter dem Richtlinienregime zur Ver-
fügung stehen, wird erörtert.

DB1211679 S. 2295

KOMPAKT

Entgeltrecht

Umfang der Entgeltfortzahlungsp!icht bei Maßnah-
men der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation

RA/FAArbRMartin Fink, München

DB1212609 S. 2299

Urlaubsrecht

EuGH stellt klar: Bei BeendigungdesArbeitsverhältnis-
ses ist nicht genommenerUrlaub immer abzugelten

RA/FAArbR Klaus Thönißen, LL.M. (San Francisco), Essen

DB1212457 S. 2300

ENTSCHEIDUNGEN

Kündigungsrecht/Urlaubsrecht

P!icht des Arbeitnehmers zum Arbeitsantritt nach
Arbeitsau#orderung des Arbeitgebers ohne
Konkretisierung der Arbeitsaufgaben

BAG, Urteil vom 19.01.2016 – 2 AZR 449/15

DB1212518 S. 2302

Entgeltrecht/Arbeitsvertragsrecht

Berechnungsgrundlage des Annahmeverzugslohns
bei unklarer Vertragslage zur Wochenarbeitszeit

LAGMecklenburg-Vorpommern, Urteil vom

29.06.2016 – 3 Sa 12/16

DB1214430 S. 2303

Betriebsverfassungsrecht/Gleichbehandlung

Betriebsparteien sind beim Abschluss von Betriebs-
vereinbarungen an den betriebsverfassungsrecht-
lichen Gleichbehandlungsgrundsatz gebunden

BAG, Urteil vom 26.04.2016 – 1 AZR 435/14

DB1214613 S. 2304
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